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1. VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Baubetreuung Frederking möchte nach Rückbau des Gebäudealtbestands auf den Flurstük-

ken 153/1 und 155/2 in der Unteren Hauptstr. 126 & 128 in 76 863 Herxheim zwei teilunter-

kellerte Wohnhäuser und ein unterkellertes Wohnhaus mit jeweils drei Geschossen und einer 

gemeinsamen Tiefgarage errichten.  

Um den Untergrund auf seine Bebaubarkeit für das Bauvorhaben zu prüfen und Hinweise zu 

Gründung und Bauausführung zu erarbeiten, wurde das Büro des Unterzeichners vom Auftrag-

geber mit der Durchführung einer geotechnischen Erkundung und der Erstellung eines geotech-

nischen Gutachtens beauftragt. 

2. DATENGRUNDLAGEN 

2.1. VERWENDETE UNTERLAGEN 

Bei der Gutachtenerstellung wurden folgende Unterlagen herangezogen: 

[U1] Planung zum Bauantrag �Neubau von 3 Wohngebäuden mit ins. 33 Wohn- und 2 Ge-

werbeeinheiten und Tiefgarage�, Grundrisse und Schnitte, jeweils M 1:100, Stand: No-

vember 2020, erstellt vom Architekturbüro Yvonne Schaurer, 67 480 Edenkoben. 

[U2] Kanalplan mit Kanaldeckelhöhen, Stand: 02.11.2020, Abfrage von den Verbandsge-

meindewerke, 76 863 Herxheim. 

[U3] Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung im Raum Karlsruhe-

Speyer, Fortschreibung 1986-2005. Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg, Mi-

nisterium für Umwelt und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Stuttgart-Mainz 2007. 

[U4] Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Rheinland-Pfalz, M 

1:300.000, Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz 2008. 

2.2. UNTERSUCHUNGSUMFANG 

Zur Berichterstellung wurden am 23. und 26.10.2020 folgende Untersuchungen vorgenommen: 

� Niederbringen von 8 Rammkernbohrungen (RKB 1 bis 8), Bohrdurchmesser 60-80 mm, 

Aufschlusstiefe: jeweils 6,0 bzw. 8,0 m, schichtenspezifische Bodenprobenahme. 

� Niederbringen von zwei Sondierungen mit der Schweren Rammsonde (DPH 1 und 2), Auf-

schlusstiefe jeweils 10,0 m. 

� Ausbau von zwei Bohrungen zur Grundwassermessstelle, DN 50 mm 

� Einmessen der Aufschlüsse nach Lage und Höhe bzgl. NN, Höhenbezugspunkt gemäß [U2]. 
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Die Bohrarbeiten wurden durch die Fa. WST, 69 214 Eppelheim, ausgeführt. Die gutachterliche 

Begleitung der Bohrarbeiten und die geologische Ansprache des entnommenen Bohrguts er-

folgte durch das SEIDLER Consulting & Ingenieurbüro. 

3. RAHMENBEDINGUNGEN 

3.1. BESCHREIBUNG DES BESTANDSGEL˜NDES UND DES BAUVORHABENS 

Das Untersuchungsgelände befindet sich auf den Flurstücken 153/1 und 155/2 in der Unteren 

Hauptstraße 126 und 128 in 76 863 Herxheim. Beide Grundstücke sind zusammen in Nordwest-

Südost-Richtung im Mittel ca. 70 m lang und entlang der Unteren Hauptstraße ca. 32 m breit. 

Das Bestandsgelände steigt von der Unteren Hauptstraße im Südosten mit im Mittel ca. 121,1 

m +NN nach Nordwesten um max. ca. 3,9 m auf max. ca. 125 m +NN an der nordwestlichen 

Grundstücksgrenze an. Während das östliche Flurstück 153/1 von der Vorbebauung bereits ge-

räumt ist, befinden sich auf dem westlich gelegenem Flurstück 155/2 zwei Wohnhäuser mit 

Innenhof und rückwärtig zwei Schuppen. 

An der östlichen Grundstücksgrenze befindet sich in Grenzbebauung ein Geschäftshaus (Haus 

Nr. 124) sowie dahinter zwei Schuppen. An der westlichen Grundstücksgrenze befindet sich in 

Grenzbebauung zwei Schuppen, die zum Anwesen von Haus Nr. 130 gehören. 

Nach dem Rückbau des Gebäudealtbestands sollen die Neubauten errichtet werden, deren Ge-

bäude 0,00-Höhe auf 121,11 m +NN zu liegen kommt. Gemäß [U1] sind folgende Bauteile 

geplant: 

Gemeinsame Tiefgarage mit Teppenaufgängen und Kellern 

� Länge (Südost-Nordwest-Richtung) = 50,11 m, Breite = 29,77 m bzw. 30,29 m  

� Tiefgaragenzufahrt entlang der östlichen Grundstücksgrenze mit Rampenabfahrt, Abstand 

zur östlichen Grundstücksgrenze zwischen ca. 25 und 50 cm 

� Nordwestlicher Teil der Tiefgarage an der Ostseite in Grenzbebauung, an der Westseite im 

Abstand von ca. 3,0 m zur westlichen Grundstücksgrenze 

� Oberkante des Tiefgaragenbodens im Nordwestteil (unterhalb Haus 3) auf -2,35 m +0,00 

bzw. 118,76 m +NN, im südöstlichen Teil über eine Rampe auf -2,85 m +0,00 bzw. 118,26 

m +NN herabgeführt 

� Südlicher Teil der Tiefgarage an der Westseite im Abstand von ca. 2,5 bis ca. 2,8 m zur 

westlichen Grundstücksgrenze 

� Drei Treppenaufgänge mit Aufzugsunterfahrt, Unterkante der Bodenplatte der Aufzugsun-

terfahrt üblicherweise ca. 1,2 m unter Oberkante Keller bzw. Tiefgarage, d. h. bei Haus 3 
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auf ca. -3,55 m +0,00 bzw. ca. 117,56 m +NN sowie bei Haus 1 und 2 auf ca. -4,05 m +0,00 

bzw. ca. 117,06 m +NN 

Haus 3 

� Vollunterkellert mit drei Vollgeschossen, komplett oberhalb der nordöstlichen Tiefgarage 

liegend 

� Länge = 29,93 m, Breite = 26,76 m  

Haus 1 und 2 

� Jeweils teilunterkellert mit zwei Vollgeschossen und einem Mansardengeschoss 

� Jeweils Länge = 30,00 m, Breite = 9,63 m, Rohfußbodenhöhe auf Gebäude-0,00-Höhe mit 

121,11 m +NN 

� Jeweils straßenseitig: nicht unterkellerte Gebäudeteile mit einer Breite von jeweils 8,63 bis 

ca. 12,5 m 

Die Gebäude sollen auf Einzel- und Streifenfundamenten gegründet werden. An der südlichen 

Außenwand von Haus 3 ist eine Hochbaufuge zur statischen Abtrennung vom südlichen Teil 

der Tiefgarage vorgesehen. 

3.2. GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE 

Der Standort befindet sich regionalgeologisch innerhalb der westlichen Zwischenscholle des 

Nördlichen Oberrheingrabens, die quartäre Lockergesteinsschichten mit Mächtigkeiten von 

mehr als 100 m aufweist.  

Die geotechnisch relevanten Lockergesteinsschichten weisen gemäß [U3] unter bereichsweise 

vorhandenen Decklehmen eine Wechselfolge aus Sanden, örtlich auch Kiesen (Obere, mittlere 

und untere kiesig-sandige Abfolge), die den Oberen, Mittleren und Unteren Grundwasserleiter 

bilden, und stauend wirkenden Tonen und Schluffen (Oberer Zwischenhorizont, Zwischenho-

rizont 3 und Tieferer Zwischenhorizont) auf, welche die Grundwasserleiter hydraulisch von-

einander trennen. Der Obere kiesig-sandige Abfolge ist dabei nur geringmächtig mit Mächtig-

keiten von meist ca. 2 bis 5 m und bildet lokal einen geringergiebigen Schichtwasserleiter. Es 

folgen die Schluffe und Tone des Oberen Zwischenhorizonts, die von den Sanden der mittleren 

kiesig-sandigen Abfolge unterlagert werden. Die mittlere kiesig-sandige Abfolge ist bis in Tie-

fen von ca. 15 bis 20 m zu erwarten, so dass diese Schicht die unterste für den Baugrund rele-

vante Schicht darstellt. 

Im Bereich der Unteren Hauptstraße ist mit Grundwasserflurabständen von ca. 3 bis 4 m zu 

rechnen, wobei örtlich grundwassererfüllte Schichten in Tiefen von mehr als 5 m unterhalb 

stauender Tone und Schluffe in hydraulisch gespanntem Zustand auftreten. Die Grundwasser-

fließrichtung ist nach Südosten gerichtet. 
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4. BAUGRUND 

4.1. BESCHREIBUNG DER BODENVERH˜LTNISSE  

Aus dem Ergebnis der Felduntersuchungen (s. Anlage 2 und weitere Einzelheiten in Abschnitt 

4.4) ist folgender Schichtenaufbau abzuleiten: 

� Oberboden 

� Decklehme 

� Obere kiesig-sandige Abfolge 

� Oberer Zwischenhorizont 

� Mittlere kiesig-sandige Abfolge 

Oberboden (begrünte Freiflächen) 

Oberboden wurde bei RKB 5 in einer Stärken von ca. 20 cm aufgeschlossen. Der erbohrte 

Oberboden besteht dabei aus dunkelbraunem, schwach humosem, schluffigem Sand.  

Auffüllungen  

In sämtlichen Bohrungen wurden, z. T. unterhalb von Oberboden oder Oberflächenversiege-

lung, Auffüllungen in Stärken von ca. 30 cm bei RKB 6 bis ca. 2,5 m bei RKB 7 angetroffen.  

Die Auffüllungen bestehen dabei an der Straßenseite bei RKB 1, 2 und 7 aus graubraunen, 

schwach tonigen, sandigen Schluffen, örtlich auch schwach kiesig, in weicher bis steifer Kon-

sistenz. Im übrigen Gelände bestehen die Auffüllungen ausweislich RKB 3 bis 6 sowie RKB 8 

dagegen aus hellbraunen, braunen oder graubraunen, schwach schluffigen oder schwach kiesi-

gen Fein- und Mittelsanden. 

Die Auffüllungen enthielten generell Beimengungen an Ziegelbruch und Bauschutt in 

Kieskorngröße. 

Decklehme (lokal) 

Es folgen bei RKB 1 und 2 Decklehme aus braunen, sandigen bis stark sandigen, z. T. schwach 

tonigen Schluffen in steifer Konsistenz. 

Obere kiesig-sandig Abfolge 

Unterhalb der Decklehme bzw. der Auffüllungen wurden, mit Ausnahme von RKB 7, hell-

braune bzw. hellgraue Fein- und Mittelsande, z. T. schwach schluffig, erbohrt. Sie wurden dabei 

bis hinab auf ca. 117,8 m +NN bei RKB 1 bis ca.119,0 m +NN bei RKB 2 aufgeschlossen. 

Ausweislich der Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde sind diese Sande an der 

Südseite bei DPH 1 mit Schlagzahlen von N 10 = 1 bis 3 als locker gelagert, an der Nordseite 
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mit Schlagzahlen von N10 = 6 bis 18 als mitteldicht gelagert einzustufen. 

Oberer Zwischenhorizont 

Es folgen graue und graubraune schluffige Tone und tonige Schluffe, die örtlich schwach san-

dig sind. Ihre Konsistenz war durchgehend steif bis halbfest. Ihre Unterkante wurde auf ca. 

117,3 m +NN bei RKB 3 bis ca. 115 m +NN bei RKB 1 / DPH 1 erbohrt. 

Die Rammsondierergebnisse mit Schlagzahlen in der Bandbreite von N10 = 3 bis 12 lassen auf 

eine im Mittel steife Konsistenz bei normalem Konsolidierungsgrad schließen. 

Mittlere kiesig-sandig Abfolge 

Als unterste Schicht wurden rotbraune, z. T. dunkelbraune schwach kiesige bzw. schluffige bis 

stark schluffige Sande bis zur jeweiligen Endteufe angetroffen. Ausweislich [U3] sind die 

Sande der Mittleren kiesig-sandigen Abfolge am Standort bis hinab auf mindestens ca. 100 m 

+NN zu erwarten. Diese Sande waren durchgehend grundwassererfüllt. 

In den Rammsondierungen wurden Schlagzahlen von N10 = 12 bis max. 50 gemessen. Für 

durchgehend grundwassererfüllte Sande kann auf eine generell dichte Lagerung geschlossen 

werden. 

4.2. GRUNDWASSER 

In den am 23. und 26.10.2020 niedergebrachten Bohrungen wurde Grundwasser unterhalb von 

ca. 117,85 m +NN bei RKB 1 bzw. ca. 116,0 m +NN bei RKB 7 angetroffen. Durchgehend 

grundwasserführend waren dabei die Sande der Mittleren sandig-kiesigen Abfolge, die vom 

stauend wirkendem Oberen Zwischenhorizont überdeckt sind. Aus diesem Grund waren bei 

RKB 2, 6, 7 und 8 hydraulisch gespanntes Grundwasser messbar, d. h. der freie Grundwasser-

spiegel war nach Abschluss der Bohrarbeiten im Bohrloch um bis zu max. 1,8 m angestiegen. 

RKB 1 und 6 wurden als 2-Zoll-Messstellen ausgebaut, um Wasserstandsänderungen beobach-

ten zu können. Folgende Wasserstände wurden dabei bisher gemessen: 

� GWM RKB 1: 117,85 m +NN am 26.10.2020; 118,32 m +NN am 18.11.2020 

� GWM RKB 6: 118,58 m +NN am 26.10.2020; 118,69 m +NN am 18.11.2020 

Es ist daher davon auszugehen, dass talseitig höhere Grundwasserstandsschwankungen auftre-

ten. Weiterhin sind im Zuge der Baumaßnahme aufgrund der unterlagernden stauenden Zwi-

schenschicht im hangseitigen Bauteil (Haus 3) Wasserzutritte unwahrscheinlich, während sie 

im Baufeld von Haus 1 und 2 einzuplanen sind. 

Grundwasserstände sind jahreszeitlich bedingten und langjährigen Schwankungen unterwor-

fen. Im Oktober 2020 lagen die Grundwasserstände im Raum Herxheim ca. 1 m unterhalb des 

letzten langjährigen Grundwasserhöchststands im Juni 2013. Durch die Bautätigkeit werden z. 
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B. infolge von Fundamentausschachtungen die Mächtigkeiten des stauend wirkenden Horizon-

tes reduziert, so dass dessen stauende Wirkung nach Fertigstellung örtlich nicht mehr gegeben 

sein kann. Daher sollten zur Sicherheit gegen Auftrieb und zur Bauwerksabdichtung folgende 

höchsten Grundwasserstände für die einzelnen Bauteile unter Berücksichtigung eines Sicher-

heitszuschlags angesetzt werden: 

� Haus 1 und 2: 119,50 m +NN 

� Haus 3: 120,00 m +NN 

4.3. ERDBEBENZONE 

Der Projektstandort liegt ausweislich [U4] im Bereich der Erdbebenzone 1 und der geologi-

schen Untergrundklasse S nach DIN 4149-2005. Außerdem kann die Baugrundklasse C in An-

satz gebracht werden. 

4.4. CHARAKTERISIERUNG DES BAUGRUNDS NACH HOMOGENBEREICHEN 

Die in Abschnitt 4.1 anhand der Feldbefunde beschriebenen Bodenschichten werden in den 

nachfolgenden Tabellen 1 und 2 unter Zugrundelegung des Konzepts der Homogenbereiche 

gemäß DIN 18300, Ausgabe August 2015, geotechnisch näher beschrieben. 

Tabelle 1:   Charakterisierung des Baugrunds nach Homogenbereichen 

Geologische 
Bezeichnung Oberboden Auffüllungen Decklehme 

Verbreitung Grünflächen / RKB 5 flächig RKB 1 + 2 

Schichtmächtigkeit /  
Niveau Schichtunterkante ca. 0,2 m / - 

ca. 0,3 - 2,5 m / 
ca. 122,3 - 119,0 m +NN 

ca. 0,7 - 1,0 m / 
ca. 119,7 - 119,9 m +NN 

Beschreibung nach DIN 
4023 

Sande, schluffig, schwach 
humos 

Schluffe, sandig, schwach 
tonig & Feinsande, 

schwach schluffig bzw. 
schwach kiesig 

Schluffe, sandig bis stark 
sandig, z. T. schwach tonig 

Dichte ca. 1,7 - 1,8 to/m3 ca. 1,8 - 1,9 to/m‡ ca. 1,9 to/m‡ 

Steinanteil 
63 < d < 200 mm - < 5 Ma-% - 

Blockanteil 
200 < d < 630 mm - - - 

Farbe dunkelbraun graubraun, braun, hellbraun braun 

Wassergehalt wn keine Angabe  ca. 10 - 15 Ma-% ca. 10 - 20 Ma-% 

Lagerung / 
Lagerungsdichte ID 

- Sande: locker / ca. 15-35 % - 

Undrainierte 
Scherfestigkeit cu - Schluffe: ca. 25 - 75 kN/m† ca. 50 - 100 kN/m† 

Konsistenz / 
Konsistenzzahl IC - Schluffe: weich bis steif / 

ca. 0,5 - 1,0 
steif / 

ca. 0,75 - 1,0 

Organischer Anteil ca. 3 - 6 Ma-% - - 
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Geologische 
Bezeichnung Oberboden Auffüllungen Decklehme 

Bodengruppe n. DIN 
18196 OH generell: [UL], [SU],  

örtlich: [SI], [SW] UL 

Bodenklasse n. alter DIN 
18300 1 3 - 4 4 

Frostempfindlichkeits-
klasse n. ZTVE-Stb 09 - generell: F 2 - F 3, 

örtlich: F 1  F 3 

Durchlässigkeitsbeiwert 
kf 

keine Angabe keine Angabe ca. 1 * 10-6 - 1 * 10-7 m/s 

Tabelle 2:   Charakterisierung des Baugrunds nach Homogenbereichen (Fortsetzung) 

Geologische 
Bezeichnung 

Obere 
kiesig-sandige Abfolge 

Oberer 
Zwischenhorizont 

Mittlere 
kiesig-sandige Abfolge 

Verbreitung RKB 1 - 6 & RKB 8 flächig flächig 

Schichtmächtigkeit /  
Niveau Schichtunterkante 

ca. 0,9 - 4,1 m / 
ca. 118,2 - 119,0 m +NN 

ca. 1,7 - 3,0 m / 
ca. 115 - 117,3 m +NN > 10 m / nicht erbohrt 

Beschreibung nach DIN 
4023 

Fein- und Mittelsande, z. T. 
schwach schluffig 

Schluffe, tonig & 
Tone, schluffig 

Sande, schluffig bzw. stark 
schluffig & Sande, schwach 

kiesig 

Dichte ca. 1,9 to/m3 ca. 2,0 to/m‡ ca. 1,9 - 2,0 to/m3 

Steinanteil 
63 < d < 200 mm - - - 

Blockanteil 
200 < d < 630 mm - - - 

Farbe hellbraun dunkelbraun hellbraun 

Wassergehalt wn 
oberhalb des  

Grundwassers:  
ca. 10 - 20 Ma-% 

ca. 15 - 20 Ma-% grundwassererfüllt 

Lagerung / 
Lagerungsdichte ID 

locker / ca. 15 - 30 % 
mitteldicht / ca. 35 - 65 % - dicht / ca. 70 - 80 % 

Undrainierte 
Scherfestigkeit cu - ca. 100 - 300 kN/m† - 

Konsistenz / 
Konsistenzzahl IC  

steif - halbfest / 
> 0,75  

Organischer Anteil - - - 

Bodengruppe n. DIN 
18196 SE, SU UL, TL SU - SU* & SI, SW 

Bodenklasse n. alter DIN 
18300 

generell 3, 
örtliche Schluffe: 4 

4 überwiegend 3, 
untergeordnet 4 

Frostempfindlichkeits-
klasse n. ZTVE-Stb 09 

generell F 1,  
örtlich F 3 F 3 F 1 - F 3 

Durchlässigkeitsbeiwert 
kf 

ca. 5 * 10-4 - 5 * 10-5 m/s ca. 1 * 10-6 - 1 * 10-8 m/s ca. 1 * 10-4 - 1 * 10-5 m/s 
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4.5. BODENKENNWERTE 

Für die geotechnisch relevanten Bodenschichten werde n in der folgenden Tabelle 3 Boden-

kenngrößen angegeben. Die angegebenen Werte stellen charakteristische Werte dar, die aus 

Literatur- und Erfahrenswerten abgeleitet sind. 

Tabelle 3: Bodenkennwerte 

Bodenschicht / 
Wichte Wichte 

unter Auftrieb 
Scherparameter Steifemodul 

 
Homogenbereich 

γk 
[kN/m3] 

γ’k 
[kN/m3] 

Reibungs- 
winkel 
ϕ’k [°] 

Kohäsion 
ck 

[kN/m2] 
Es,k 

[MN/m2] 

Auffüllungen 

Schluffe, sandig, schwach tonig 

Feinsande, schwach schluffig bzw. 
schwach kiesig 

19 

18 

9 

10 

27,5 

30 

2 - 5 

- 

4 - 6 

15 - 25 

Decklehme  
Schluffe, sandig, schwach tonig, 

steif 19 9 27,5 5 8 - 10 

Obere kiesig-sandige Abfolge 
Sande, z. T. schwach feinkiesig 

locker 

mitteldicht 

18 

19 - 19,5 

10 

11 - 11,5 

30 

32,5 - 35 

- 

- 

20 - 30 

40 - 50 

Oberer Zwischenhorizont 

Schluffe, tonig und Tone, schluffig, 
steif - halbfest 20 10 25 - 27,5 5 - 10 12 - 15 

Mittlere kiesig-sandige Abfolge 

Sande, schluffig bzw. stark schluf-
fig & Sande, schwach kiesig,  

dicht 19 - 20 11 - 12 35 - 60 - 90 

5. GRÜNDUNGS - UND AUSFÜHRUNGSHINWEISE  

5.1. GRÜNDUNGSHINWEISE  

Beurteilung der Untergrundverhältnisse und Gründungs empfehlungen 

Die Auffüllungen stellen variabel und im südlichen Baufeld teilweise geringer tragfähigen Bau-

grund dar. Die im Südteil des Baufeldes (d. h. bei Haus 1 und 2) örtlich anstehenden Decklehme 

sind mäßig tragfähig, schwanken jedoch in ihrer Stärke. Die Sande der Oberen kiesig-sandigen 

Abfolge können zwar als gut tragfähig eingestuft werden, sie sind im Südteil des Baufeldes in 

stark wechselnden Stärken bzw. bereichsweise (RKB 7) nicht vorhanden. Die unterlagernden 

Tone und Schluffe des Oberen Zwischenhorizonts stellen mäßig tragfähigen Baugrund dar, des-

sen Tragfähigkeit jedoch im Baufeld nicht schwankt. Die basal anstehenden Sande der Mittle-

ren kiesig-sandigen Abfolge stellen gut bis sehr gut tragfähigen Baugrund dar. 
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Um die Setzungsdifferenzen insbesondere bei den teilunterkellerten Gebäuden Haus 1 und 

Haus 2 bauwerksverträglich zu gestalten, sollten sämtliche Einzel- und Streifenfundamente bis 

auf die Schluffe und Tone des Oberen Zwischenhorizonts herabgeführt werden, wobei diese 

Böden mit Magerbeton mindestens bis zum Erreichen steifer Konsistenz herabgeführt werden 

müssen. 

Für die Gründung der nicht unterkellerten Gebäudeteile von Haus 1 und 2 werden aufgrund des 

erforderlichen Durchteufens der bereichsweise schicht- bzw. grundwassererfüllten Sande der 

Oberen kiesig-sandigen Abfolge Brunnengründungen erforderlich, da die Fundamen-

tausschachtungen auch kurzfristig nicht standsicher sein können. Hierzu werden Betonringe 

eingedrückt, der Boden aus dem Ringraum ausgehoben und abschließend mit Beton verfüllt. 

Auf die Brunnengründungen können danach Balken, die wie Unterzüge wirken, aufgelegt wer-

den, über die die Linienlasten des Gebäudes abgetragen werden. 

Sollten die Einzel- und Streifenfundamente zu keinen wirtschaftlichen Fundamentgrößen füh-

ren, können Tiefgründungen zur Ausführung kommen, die auf die Sande der Mittleren sandig-

kiesigen Abfolge herabzuführen sind. Hierzu können neben klassischen Bohrpfahlgründungen 

Gründungen auf duktilen Gußpfählen oder Fertigbetonrammpfählen wirtschaftlich attraktiv 

sein. 

Einzel- und Streifenfundamentgründungen � Haus 1 und 2 

Für die über Magerbeton auf den Oberen Zwischenhorizont herabgeführten Einzel- und Strei-

fenfundamente mit einer zu erwartenden Mindesteinbindetiefe von 80 cm erfolgten Grund-

bruch- und Setzungsberechnungen vorgenommen, die in Anlage 3.1 und 3.2 dokumentiert sind. 

Die Berechnungen erfolgten unter Ansatz eines Anteils von 30 % veränderlicher Lasten für 

Einzelfundamente mit a:b = 1 und Streifenfundamente mit a = 30 m. Die zulässigen Absolut-

setzungen wurden auf max. 2,0 cm begrenzt und stellen für Einzelfundamente mit b > 1,8 m 

und Streifenfundamente mit b > 1,2 m die limitierende Größe dar. Die Befunde und daraus 

abgeleiteten zulässigen Sohlpressungen (bzw. aufnehmbare Sohldrücke) sowie die Bemes-

sungswerte des Sohlwiderstands σR,d nach EC-07 (ermittelt aus dem 1,4-fachen der zulässigen 

Bodenpressung und danach abgerundet) sind in den nachfolgenden Tabelle 4 und 5 zusammen-

gefasst. 

Zwischenwerte können jeweils linear interpoliert werden. Die angegebenen Setzungen bezie-

hen sich auf den gedrückten Querschnitt der Fläche A bzw. der Ersatzfläche bei exzentrischer 

Lastverteilung A� gemäß DIN 4017. 
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Tabelle 4:  Zulässige Bodenpressungen (bzw. aufnehmbarer Sohldruck) u. Bemessungswert des Sohl-
widerstands für Einzelfundamente, a:b = 1 - Haus 1 und 2 

Fundamentbreite b [m] 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 

Aufnehmbarer Sohldruck [kN/m†],  
charakteristischer Wert 210 215 215 225 210 200 190 180 170 165 

Bemessungswert des Sohlwider-
stands [kN/m†], Design-Wert 290 300 300 315 290 280 265 250 235 230 

Setzung [cm] 1,2 1,4 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Tabelle 5:  Zulässige Bodenpressungen (bzw. aufnehmbarer Sohldruck) u. Bemessungswert des Sohl-
widerstands für Streifenfundamente, a < 30 m - Haus 1 und 2 

Fundamentbreite b [m] 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Aufnehmbarer Sohldruck [kN/m†],  
charakteristischer Wert 145 150 160 160 165 165 160 155 

Bemessungswert des Sohlwider-
stands [kN/m†], Design-Wert 200 210 220 220 230 230 220 215 

Setzung [cm] 1,0 1,3 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 

Obige Werte können auch für den Zwischenbereich der Tiefgaragen zwischen Haus 1 & 2 und 

Haus 3 angesetzt werden. 

Für die Brunnenschachtringe kann der Durchmesser D mit der Breite b in Tabelle 3 herangezo-

gen werden. 

Einzel- und Streifenfundamentgründungen - Haus 3 

Für die über Magerbeton auf den Oberen Zwischenhorizont herabgeführten Einzel- und Strei-

fenfundamente wurden analog zur Vorgehensweise für Haus 1 und 2 Grundbruch- und Set-

zungsberechnungen vorgenommen, die in Anlage 3.3 und 3.4 dokumentiert sind. Die Ergeb-

nisse sind entsprechend in den nachfolgenden Tabelle 6 und 7 zusammengefasst. 

Tabelle 6:  Zulässige Bodenpressungen (bzw. aufnehmbarer Sohldruck) u. Bemessungswert des Sohl-
widerstands für Einzelfundamente, a:b = 1 - Haus 3 

Fundamentbreite b [m] 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 3,0 

Aufnehmbarer Sohldruck [kN/m†],  
charakteristischer Wert 210 215 245 280 260 240 230 220 210 195 

Bemessungswert des Sohlwider-
stands [kN/m†], Design-Wert 290 300 340 390 360 335 320 305 290 270 

Setzung [cm] 1,1 1,3 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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Tabelle 7:  Zulässige Bodenpressungen (bzw. aufnehmbarer Sohldruck) u. Bemessungswert des Sohl-
widerstands für Streifenfundamente, a < 30 m - Haus 3 

Fundamentbreite b [m] 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 

Aufnehmbarer Sohldruck [kN/m†],  
charakteristischer Wert 145 150 155 160 165 180 185 180 

Bemessungswert des Sohlwider-
stands [kN/m†], Design-Wert 200 210 215 220 230 250 255 250 

Setzung [cm] 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,0 2,0 

Zwischenwerte können jeweils linear interpoliert werden. Die angegebenen Setzungen bezie-

hen sich auf den gedrückten Querschnitt der Fläche A bzw. der Ersatzfläche bei exzentrischer 

Lastverteilung A� gemäß DIN 4017. 

Gründungsalternative: Rammpfähle  

Die Rammpfähle werden mit einem erschütterungsarmen Rammbären bis in die dicht gelager-

ten Sande, die durchgängig unterhalb von 115 m +NN anstehen, herabgeführt. Die Fertigramm-

pfähle weisen üblicherweise eine Grundfläche von 30 x 30 cm auf. Die Pfähle tragen charakte-

ristische Einzellasten in der Bandbreite von meist ca. 500 bis 700 kN ab. Die Pfähle sind gemäß 

Empfehlungen des Arbeitskreise Pfähle (EA Pfähle), Fassung 2013, so zu bemessen, dass die 

charakteristische Setzung bei maximal 1 cm. 

Gründungsalternative: duktile Gußpfähle 

Mittels Hydraulikbagger und Schnellschlaghammer werden duktile Gussrohre bis in die dicht 

gelagerten Sande unterhalb von 115 m +NN eingerammt. Dabei werden je nach Herstellungsart 

und verwendetem Gussrohr Durchmesser von meist ca. 120 mm bis 250 mm eingebracht und 

mit Beton verfüllt. Die Betonverfüllung kann mit und ohne Mantelverpressung erfolgen, wobei 

sich durch die Mantelverpressung die Tragfähigkeit erhöht. Das Einbringen der Gußpfähle er-

folgt weitgehend erschütterungsarm. 

Die Bemessung der duktilen Gußpfähle erfolgt nach den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zu-

lassung des jeweiligen Herstellers, da hierzu keine EC- oder DIN-Normen vorliegen. 

Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile  

Aufgrund des Einbindens in den Grundwasserschwankungsbereich ist für die Bauwerksabdich-

tung erdberührter Bauteile der Lastfall �Drückendes Wasser� im Sinne der bis Juli 2017 ange-

wendeten DIN 18 195-1: 2011-12 zu berücksichtigen. Der Tiefgaragenboden muss daher wie 

die Keller mit einer Bodenplatte ausgeführt werden.  

Gemäß der DIN 18533-1: 2017-07 ist im Falle einer Abdichtung ohne Drainage für Bauwerks-

einbindetiefen von max. 3 m die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E zugrunde zu legen. Die 
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Abdichtung kann durch Ausführung der Bodenplatte und der erdberührten Außenwände in 

WU-Beton oder durch Abdichtungsarbeiten gemäß DIN 18533-2: 2017-07 und DIN 18533-3: 

2017-07 erfolgen. Dabei ist, wie in Abschnitt 4.2 ausgeführt ein höchster Grundwasserstand 

(HGW) von 119,50 m +NN für Haus 1 und 2 sowie 120,00 m +NN für Haus 3 zu berücksich-

tigen. Für den Tiefgaragenbereich zwischen den Häusern ist der Wert für Haus 1 und 2 heran-

zuziehen. 

Unterbau nicht tragender Bodenplatten 

Es empfiehlt sich, unterhalb der nicht tragenden Bodenplatten der nicht unterkellerten Gebäu-

deteile eine kapillarbrechende Schotterschicht (z. B. Schotter der Körnung 0/32 mm mit einem 

Feinkornanteil d < 0,063 mm von max. 5 Ma-%) in einer Stärke von 15 cm einzubauen und zu 

verdichten. Gleiches gilt für die Keller und Treppenhäuser sowie die Tiefgaragenbodenplatte.  

Werden in der Aushubsohle aufgrund des Schicht- bzw. Grundwasserzutritts aufgeweichte Bö-

den angetroffen, wird ein zusätzlicher Bodenaustausch erforderlich, der im Zuge der Bauaus-

führung festzulegen ist 

Bemessung erdberührter Wände gegen Erddruck 

Zur Bemessung der Kellerwände gegen Erddruck sollte gemäß DIN 4085, Tabelle A.2, der 

Mittelwert aus aktivem Erddruck und Erdruhedruck in Ansatz gebracht werden. Weiterhin sind 

die Bodenkennwerte gemäß Tabelle 3 heranzuziehen. 

Tiefgaragenabfahrt 

Für die Tiefgaragenabfahrt ist ein frostsicherer Oberbau in einer Gesamtstärke von 40 cm vor-

zunehmen, bestehend 

� aus Beton- bzw. Pflasterbelag und 

� frostsichere KFT-Schotterschicht, z. B. Körnung 0/32 oder 0/45 mm mit einem Feinkorn-

anteil d < 63 µm von maximal 5 Ma.-% 

Auf der Oberkante der Schottertragschichten ist jeweils ein Verdichtungswert im statischen 

Plattendruckversuch von Ev2 > 100 MN/m† (Ev2:Ev1 < 2,5) bzw. im dynamischen Plattendruck-

versuch von Evd > 50 MN/m† nachzuweisen. Vor Auftrag des Schotters ist auf dem Erdplanum 

ein Verdichtungswert im statischen Plattendruckversuch von Ev2 > 45 MN/m† nachzuweisen. 

Hierzu ist das Erdplanum gut nachzuver-dichten. Wird dieser Wert nicht erreicht, wird ein zu-

sätzlicher Bodenaustausch erforderlich, dessen genauer Umfang im Zuge der Bauausführung 

festzulegen ist. 

Aufgrund des Bemessungswasserstands bei 119,50 m +NN ist der Teil der Rampenabfahrt bis 

119,50 m +NN als Trog herzustellen. 
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5.2. AUSFÜHRUNGSHINWEISE  

Hinweise zum Erdbau und Anlegen der Baugrube 

Baugruben mit mehr als 1,25 m Tiefe sind aufgrund der anstehenden sowohl rolligen als auch 

bindigen Böden unter max. 45° zu böschen. Dabei sollte generell ein mindestens 1,0 m breiter 

Streifen vom Böschungskopf lastfrei gehalten werden. Baugeräte und Fahrzeuge mit mehr als 

12 bis 40 to Gesamtlast müssen einen Mindestabstand von 2,0 m zur Böschungskante einhalten. 

Kranfundamente sind so aufzustellen, dass deren Lastabtrag nicht auf die Baugrubenböschung 

wirkt. 

Sämtliche Erdarbeiten sollten bei feuchter Witterung nur bis +0,30 m bzgl. Oberkante Boden-

abtrag bzw. Planum ausgeführt werden, da die anstehenden Böden aufgrund ihrer Schluffanteile 

schon bei geringer Wassergehaltsänderung durchweichen und ihre Tragfähigkeit verlieren. 

Nach Freilegen des Planums sollten die geplanten Tragschichten eingebaut werden. 

Der Erdaushub sollte im rückschreitenden Verfahren, die Schüttung vor Kopf erfolgen. 

Um den Baugrubenaushub für die unterkellerten Gebäudeteile ausführen zu können, ist für den 

straßenseitigen Teil der Baugrube bei Haus 1 und 2 eine Wasserhaltung einzuplanen. Es emp-

fiehlt sich, vor Beginn der Erdarbeiten einen Baggerschurf anzulegen, um den Umfang des 

Grundwasserzutritts zu ermitteln. Es empfiehlt sich ein Voraushub bis 1,0 m über der Baugru-

bensohle, um für den abschließenden Erdaushub in Abhängigkeit von den angetroffenen Ver-

hältnissen Anpassungen hinsichtlich der Vorgehensweise vornehmen zu können. 

Die Nachbargebäude östlich und westlich des Baufelds befinden sich in Grenzbebauung, so 

dass Zusatzmaßnahmen zur Baugrubensicherung erforderlich werden: 

An der Westseite steht unter Berücksichtigung eines Arbeitsraumes von 50 cm und eines Min-

destabstands des Böschungskopfs vom Nachbargebäude von 1,0 m nur ein ca. 1,3 bis 1,8 m 

breiter Streifen zum Böschen zur Verfügung. Zur Baugrubensicherung kann entweder ein Ver-

bau (z. B. Bohlträgerverbau mit Holzausfachung in nicht grundwasserführenden Schichten und 

Spritzbetonausfachung in grundwasserführenden Schichten) eingebaut oder eine Unterfangung 

der Bestandsfundamente der Nachbargebäude vorgenommen werden, so dass bei letzterem ein 

Bodenabtrag von der Grundstücksgrenze umgesetzt werden kann und sich dadurch die Bö-

schungshöhe sowie die daraus folgende Böschungsbreite reduziert. 

An der Ostseite wird der nördliche Teil der Tiefgarage in Grenzbebauung zum Nachbargebäude 

errichtet. Im Falle einer klassischen Unterfangung gemäß DIN 4123 (in Abschnitten von max. 

1,25 m Breite im Pilgerschrittverfahren) muss diese bis mindestens 50 cm unter Gründungs-

sohle herabgeführt werden und außerdem ein Grundwasserabstand zur Unterfangung von min-

destens 50 cm während der Bauphase sichergestellt sein. 
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Von daher ist an beiden Seiten der Baugrube das Gründungsniveau der Nachbarbebauung im 

Detail durch Suchschlitze aufzunehmen. Nach genauerer Erhebung der Situation können alter-

native Sicherungsmaßnahmen, z. B. durch Mikropfähle oder HDI-Unterfangungskörper erfor-

derlich werden. 

Wasserhaltung 

Im Bereich der Baugrube der Teilunterkellerung für Haus 1 und 2 ist mit Grundwasserzutritten 

zu rechnen. Hierzu ist eine offene Wasserhaltung über Drainagegräben und Pumpensümpfe bei 

Absenkzielen zu empfehlen. 

Zur Vordimensionierung der Wasserhaltung empfiehlt sich, einen  

 Durchlässigkeitsbeiwert k f = 1 * 10-4 m/s  

in Ansatz zu bringen. 

Grundwasserabsenkung sollte bis mindestens 30 cm unter Baugrubensohle gewährleistet sein. 

Die Wasserhaltungsmaßnahmen sind bis mindestens zur Gewährleistung der Auftriebssicher-

heit der eingebauten Bauwerksteile zu unterhalten. 

Grundwasserabsenkungen bedürfen einer wasserrechtlichen Genehmigung und einer Einleitge-

nehmigung. Bei der Einleitung von Wasser in die Kanalisation entstehen Gebühren. Das abge-

pumpte Wasser ist vor der Einleitung in ein Absetzbecken zur Abtrennung von Schwebstoffen 

zu führen. 

Spezialtiefbauarbeiten 

Für das Befahren des Baufelds durch Geräte des Spezialtiefbaus, die zum Beispiel für das Nie-

derbringen von Rammpfählen erforderlich werden, ist üblicherweise ein Arbeitsplanum herzu-

stellen. Dieses hängt von dem eingesetzten Gerät ab. Üblicherweise ist der Einbau von Schotter 

in einer Stärke von 30 cm ausreichend. Die erforderliche Stärke des Arbeitsplanums sollte im 

Zuge der Bauausführung mit der ausführenden Firmen abgestimmt werden. 

Rückverfüllung von Arbeitsräumen 

Zur qualifizierten Arbeitsraumrückverfüllung eignen sich Böden der Bodengruppen SE, SI, 

SW, GE, GI, GW nach DIN 18 196.  

Soll der Baugrubenaushub zum Wiedereinbau Verwendung finden, sind beim Aushub Sande 

und bindige Böden zu separieren. Uneingeschränkt wiedereinbaufähig sind dabei die Sande der 

Oberen kiesig-sandigen Abfolge. 
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Risikomanagement 

Vor der Bauausführung sollte eine Beweissicherung an den Nachbarbauten vorgenommen wer-

den, da im Zuge der Abbruch-, Erd- und etwaigen Spezialtiefbauarbeiten mit Erschütterungen 

zu rechnen ist, die zu Bauwerksschäden führen können. 

Sollte ein Baugrubenverbau zur Ausführung kommen, ist die Spartenlage im Nahbereich im 

Zuge der weiteren Planungen hinsichtlich Lage und Tiefe im Detail zu erheben, um die erfor-

derlichen Mindestabstände von Verbaukörpern und Ankerlagen einhalten zu können. 

Externe Entsorgung von Boden 

Zur externen Entsorgung des anfallenden Erdaushubs werden erfahrungsgemäß Deklarations-

untersuchungen gemäß LAGA Boden 2004 und bei einer deponietechnischen Verwertung ge-

mäß Deponieverordnung erforderlich. Die Anzahl der erforderlichen Analysesätze hängt von 

den Aushubmengen und den Anforderungen der Entsorgungsstelle ab. Erfahrungsgemäß wird 

von Entsorgungsstellen ein Analysensatz je angefangene 500 to Boden erforderlich. 

6. ABSCHLIEßENDER HINWEIS 

Die getroffenen Angaben und Empfehlungen basieren auf den in Anlage 2 dokumentierten Auf-

schlüssen, die eine punktuelle Aufnahme der Situation darstellen. Es kann daher nicht ausge-

schlossen werden, dass die Bodenverhältnisse bei Auffahren der Fundamentsohlen signifikant 

hiervon abweichen können.  

Die Hinweise zu Gründung und Bauausführung in Kapitel 5. gelten nur für das in Abschnitt 3.1 

beschriebene Bauvorhaben. Bei wesentlichen Planungsänderungen sind die Hinweise zu Grün-

dung und Bauausführung zu aktualisieren. 

Bei Unklarheiten in Bezug auf dieses Gutachten wird um umgehende Benachrichtigung gebe-

ten. Für Rückfragen steht Ihnen der Gutachter gerne zur Verfügung. 

             
           ANDREAS SEIDLER 
                  - DIPL.-GEOLOGE - 
              - DIPL.-KAUFMANN (FH) - 

 Karlsruhe, den 30. November 2020 
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Anlage 1: 

Untere Hauptstr. 126 + 128, Herxheim 

Grundriss EG mit Aufschlusspunkten, ca. M 1:200 Tiefgarage mit Treppenaufgängen 





Anlage 2 

Bohr- und   

Rammsondierprofile 





121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

115,5

RKB 1-1;
0,10-0,25

RKB 1-2;
0,25-1,00

RKB 1-3;
1,00-1,70

RKB 1-4;
1,70-3,60

RKB 1-5;
3,60-5,50

RKB 1-6;
5,50-6,00

117,85

0,10  Pflaster121,25
0,25  Aufschüttung:Sand bis Kies, hellgrau,
Schottertragschicht, schwach feucht121,10

1,00  Aufschüttung:Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, graubraun, Bauschutt-Beimengungen, steif120,35

1,70  Schluff, stark sandig, braun, steif119,65

3,60  Feinsand bis Mittelsand, hellgraubraun,
Grundwasserspiegel (3, 5), feucht117,75

5,50  Ton, schluffig, grau, graubraun, steif bis halbfest115,85

6,00  Schluff, tonig, grau, steif bis weich115,35

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m +NN RKB 1

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.1

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

RKB 1

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

Lopez/Seidler

23.10.2020

121,35 m+NN

 Hier kann ein Firmenlogo 
 dargestellt werden...



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

DPH 1

Drews/Seidler

26.10.2020

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

115,5

115,0

114,5

114,0

113,5

113,0

112,5

112,0

111,5

DPH 1

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.2

m +NN

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

121,35 m+NN

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim
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3
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1
3
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5
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6
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8
8
9

10
10
10
11
11
12
11
11
13
12
12
12
11
13
13
18
54
62
55
36
34
26
25
39
38
30
16
14
30
35
33
25
14
14
18
15
12
18
32
62
47
25
24
22
17
20
23
19
33
24
14
15

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

GWM RKB 1

Lopez/Seidler

25.10.2020

122,0

121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

GWM RKB 1

Höhenmaßstab: 1:50   Horizontalmaßstab: 1:10 Anlage 2.3

m u. GOK (121,35 m NN)

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 214 Eppelheim

3,50

121,35m

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

-0,72
-0,70

0,00

0,50

1,30

4,30
4,35

Abschlußkappe HDPE

Tonsperre

Vollrohr HDPE

Bohrlochdurchmesser 80mm

Filterrohr HDPE

Spitze HDPE

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

115,5

115,0

114,5

114,0

113,5

RKB 2-1;
0,00-0,60

RKB 2-2;
0,60-1,60

RKB 2-3;
1,60-2,50

RKB 2-4;
2,50-4,20

RKB 2-5;
4,20-6,30

RKB 2-6;
6,30-6,80

RKB 2-6;
6,80-8,00

118,17

117,27

0,60  Aufschüttung:Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, graubraun, Bauschutt-Beimengungen, steif120,87

1,60  Schluff, sandig, schwach tonig, braun, steif119,87

2,50  Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, braun,
feucht118,97

4,20  Ton, schluffig, schwach sandig, grau, graubraun,
Grundwasser artesisch (4, 2), Grundwasserspiegel
angestiegen bis (3, 3), steif117,27

6,30  Sand, schwach kiesig, rotbraun, naß115,17

6,80  Schluff, tonig, schwach organisch, dunkelgrau, steif114,67

8,00  Feinsand bis Mittelsand, schluffig, dunkelbraun, naß113,47

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m +NN RKB 2

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.4

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

RKB 2

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

Lopez/Seidler

23.10.2020

121,47 m+NN

 Hier kann ein Firmenlogo 
 dargestellt werden...



121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

RKB 3-1;
0,10-0,30

RKB 3-2;
0,30-1,00

RKB 3-3;
1,00-1,40

RKB 3-4;
1,40-3,00

RKB 3-5;
3,00-5,30

RKB 3-6;
5,30-6,00

0,10  Pflaster121,69
0,30  Aufschüttung:Kies, sandig, grau, Schottertragschicht,
schwach feucht121,49

1,00  Aufschüttung:Feinsand bis Mittelsand, schwach kiesig,
hellbraun, Ziegelbruch-Beimengungen, schwach feucht120,79

1,40  Mittelsand, feinsandig, stark schluffig, hellbraun,
schwach feucht120,39

3,00  Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, hellbraun,
feucht118,79

5,30  Ton, schluffig, schwach sandig, grau, graubraun, steif
bis halbfest116,49

6,00  Sand, schluffig, hellbraun, eingelagerte Schlufflinsen,
naß115,79

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m +NN RKB 3

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.5

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

RKB 3

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

Lopez/Seidler

23.10.2020

121,79 m+NN

 Hier kann ein Firmenlogo 
 dargestellt werden...



121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

RKB 4-1;
0,00-0,50

RKB 4-2;
0,50-2,90

RKB 4-3;
2,90-5,50

RKB 4-4;
5,50-6,00

0,50  Aufschüttung:Feinsand bis Mittelsand, schwach
schluffig, dunkelbraun, Ziegelbruch-Beimengungen, steif121,32

2,90  Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, hellgrau,
hellbraun, schwach feucht118,92

5,50  Ton, schluffig, grau, graubraun, steif bis halbfest116,32

6,00  Sand, rotbraun, naß115,82

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m +NN RKB 4

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.6

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

RKB 4

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

Lopez/Seidler

23.10.2020

121,82 m+NN

 Hier kann ein Firmenlogo 
 dargestellt werden...



123,0

122,5

122,0

121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

115,5

RKB 4-1;
0,00-0,50

RKB 4-2;
0,50-2,90

RKB 4-3;
2,90-5,50

RKB 4-4;
5,50-6,00

0,20  Aufschüttung, Mutterboden, Sand, schluffig, schwach
humos123,21

1,10  Aufschüttung:Feinsand bis Mittelsand, schwach
schluffig, schwach kiesig, dunkelbraun,
Ziegelbruch-Beimengungen, steif122,31

4,10  Feinsand bis Mittelsand, hellbraun, schwach feucht119,31

5,20  Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, hellgrau,
hellbraun, feucht118,21

7,10  Schluff, tonig, schwach sandig, grau, steif bis halbfest116,31

8,00  Sand, schwach kiesig, rotbraun, naß115,41

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m +NN RKB 5

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.7

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

RKB 5

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

Lopez/Seidler

23.10.2020

123,41 m+NN

 Hier kann ein Firmenlogo 
 dargestellt werden...



122,0

121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

115,5

115,0

114,5

RKB 6-1;
0,00-0,30

RKB 6-2;
0,30-4,10

RKB 6-3;
4,10-6,00

RKB 6-4;
6,00-7,30

RKB 6-5;
7,30-8,00

118,58

116,28

0,30  Aufschüttung:Feinsand bis Mittelsand, schwach
schluffig, hellbraun, Ziegelbruch-Beimengungen, schwach
feucht121,98

4,10  Feinsand bis Mittelsand, braun, Grundwasser
artesisch (6, 0), Grundwasserspiegel angestiegen bis (3, 7),
schwach feucht118,18

6,00  Ton, schluffig, schwach sandig, braun, graubraun,
steif bis halbfest116,28

7,30  Sand, schwach kiesig, rotbraun, naß114,98

8,00  Ton, schluffig, schwach organisch, dunkelbraun,
dunkelgrau, naß114,28

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m +NN RKB 6

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.8

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

RKB 6

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

Lopez/Seidler

26.10.2020

122,28 m+NN

 Hier kann ein Firmenlogo 
 dargestellt werden...



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

DPH 6

Drews/Seidler

26.10.2020

122,0

121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

115,5

115,0

114,5

114,0

113,5

113,0

112,5

DPH 6

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.9

m +NN

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

122,28 m+NN

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim
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3
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17
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21
13
11
11
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12
13
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16
17
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18
19
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29
25
39
47
49
73
75
56
23
18
19
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Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

GWM RKB 6

Lopez/Seidler

25.10.2020

122,5

122,0

121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

GWM RKB 6

Höhenmaßstab: 1:50   Horizontalmaßstab: 1:10 Anlage 2.10

m u. GOK (122,28 m NN)

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 214 Eppelheim

3,70

122,28m

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

-0,62
-0,60

0,00

0,50

1,40

4,40
4,45

Abschlußkappe HDPE

Tonsperre

Vollrohr HDPE

Bohrlochdurchmesser 80mm

Filterrohr HDPE

Spitze HDPE

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

RKB 7-1;
0,04-2,50
RKB 7-2;
2,50-2,80

RKB 7-3;
2,80-5,10

RKB 7-4;
5,10-5,50

RKB 7-5;
5,50-6,00

117,83

116,03

0,04  Asphalt, schwarz121,49

2,50  Aufschüttung:Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, graubraun, Bauschutt-Beimengungen, steif bis weich119,03

2,80  Schluff, stark sandig, schwach tonig, graubraun, weich118,73

5,10  Ton, schluffig, grau, graubraun, lagenweise schwach
kiesig (Kalksteinfragmente in Kieskorngröße), steif bis
halbfest116,43
5,50  Schluff, tonig, schwach feinsandig, braun,
Grundwasser artesisch (5, 5), Grundwasserspiegel
angestiegen bis (3, 7), steif116,03

6,00  Sand, schwach kiesig, rotbraun, naß115,53

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m +NN RKB 7

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.11

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

RKB 7

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

Lopez/Seidler

26.10.2020

121,53 m+NN

 Hier kann ein Firmenlogo 
 dargestellt werden...



121,5

121,0

120,5

120,0

119,5

119,0

118,5

118,0

117,5

117,0

116,5

116,0

RKB 8-1;
0,00-0,80

RKB 8-2;
0,80-3,20

RKB 8-3;
3,20-4,60

RKB 8-4;
4,60-5,10

RKB 8-5;
5,10-6,00

118,23

116,83

0,80  Aufschüttung:Feinsand bis Mittelsand, stark kiesig,
schluffig, graubraun, Schotteranteile in Kieskorngröße, steif
bis weich121,13

3,20  Mittelsand, feinsandig, braun, schwach feucht118,73

4,60  Ton, schluffig, graubraun, steif117,33

5,10  Schluff, tonig, schwach feinsandig, grau, Grundwasser
artesisch (5, 1), Grundwasserspiegel angestiegen bis (3, 7),
weich116,83

6,00  Sand, stark schluffig, hellbraun, naß115,93

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

m +NN RKB 8

Höhenmaßstab: 1:50 Anlage 2.12

20-88 Untere Hauptstr. 126-128 Herxheim

RKB 8

Baubetreung Frederking, 76 863 Herxheim

WST, 69 124 Eppelheim

Lopez/Seidler

26.10.2020

121,93 m+NN

 Hier kann ein Firmenlogo 
 dargestellt werden...



Anlage 3 

Grundbruch- 

und 

Setzungsberechnungen 





*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert
zul σ = σ0f,k / (γR,v • γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 • 1.40) = σ0f,k / 1.95
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.30

1.00 1.00 211.7 211.7 1.20 25.0 7.50 11.00 9.95 3.98 2.15

1.10 1.10 213.5 258.3 1.31 25.0 7.50 11.00 9.95 4.21 2.28

1.20 1.20 215.3 310.0 1.41 25.0 7.50 11.00 9.95 4.44 2.41

1.30 1.30 217.1 366.8 1.51 25.0 7.50 11.00 9.95 4.66 2.55

1.40 1.40 218.8 428.9 1.61 25.0 7.50 11.00 9.95 4.87 2.68

1.50 1.50 220.6 496.4 1.71 25.0 7.50 11.00 9.95 5.08 2.82

1.60 1.60 222.4 569.3 1.80 25.0 7.50 11.00 9.95 5.29 2.95

1.70 1.70 224.2 647.8 1.89 25.0 7.50 11.00 9.95 5.49 3.09

1.80 1.80 225.9 732.0 1.99 25.0 7.50 11.00 9.95 5.69 3.22

1.90 1.90 239.2 863.6 2.18 26.6 * 5.71 11.00 9.95 5.98 3.49

2.00 2.00 254.7 1018.7 2.41 27.5 * 5.09 11.00 9.95 6.29 3.72

2.10 2.10 273.0 1203.9 2.67 28.3 * 4.64 11.00 9.95 6.63 3.95

2.20 2.20 295.0 1427.7 2.98 29.1 * 4.28 11.00 9.95 6.99 4.18

2.30 2.30 319.3 1689.1 3.32 29.8 * 3.98 11.00 9.95 7.38 4.42

2.40 2.40 322.2 1855.9 3.44 29.9 * 3.79 11.00 9.95 7.59 4.60

2.50 2.50 323.6 2022.7 3.55 30.0 * 3.63 11.00 9.95 7.79 4.76

2.60 2.60 324.1 2191.2 3.64 30.0 * 3.49 11.00 9.95 7.98 4.92

2.70 2.70 323.9 2361.0 3.73 29.9 * 3.36 11.00 9.95 8.15 5.07

2.80 2.80 325.6 2552.9 3.83 29.9 * 3.23 11.00 9.95 8.35 5.23

2.90 2.90 326.9 2749.0 3.93 29.9 * 3.12 11.00 9.95 8.54 5.39

3.00 3.00 327.7 2948.9 4.02 29.9 * 3.02 11.00 9.95 8.72 5.54

a
[m]

b
[m]

zul σ
[kN/m†]

zul R
[kN]

s
[cm]

cal ϕ
[°]

cal c
[kN/m†]

γ 2

[kN/m‡]
σ Ü

[kN/m†]
t g

[m]
UK LS

[m]

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
130.0   130.0

140.0   140.0

150.0   150.0

160.0   160.0

170.0   170.0

180.0   180.0

190.0   190.0

200.0   200.0

210.0   210.0

220.0   220.0

230.0   230.0

0.8 cm 

1.0 cm 

1.2 cm 

1.4 cm 

1.6 cm 

1.8 cm 

2.0 cm 

Fundamentbreite b [m]

au
fn

eh
m

b
ar

e
r 

S
oh

ld
ru

ck
 [

kN
/m

†
]

Spannungsverlauf (b = 3.00 m)

118.26

118.01
117.86

115.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

GS = 117.46
234.9

225.4

194.1

163.0

139.8

123.0

110.3

100.3

92.0

84.9

78.7

73.0

67.9

63.2

58.9

55.0

51.4

48.0

44.9

42.1

39.5

37.1

34.8

32.8

30.9

29.1

27.5

26.0

24.6

23.3

22.1

20.9

19.9

18.9

18.0

17.2

16.4

15.6

14.9

13.9

Betonplatte
Tragschicht

Oberer Zwischenhorizont

Mittlere kiesig-sandige Abfolge

GGU-FOOTING / Version 8.34 / 28.11.2018
Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.300

γ(G,Q) = 0.300 • γQ + (1 - 0.300) • γG

γ(G,Q) = 1.395
Oberkante Gelände = 118.26 m
Gründungssohle = 117.46 m
Grundwasser = 118.26 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

aufnehmbarer Sohldruck
Setzungen

System (b = 1.00 m)

118.26
118.01
117.86

115.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

GS = 117.46

max dphi = 5.0 °

Betonplatte
Tragschicht

Oberer Zwischenhorizont

Mittlere kiesig-sandige Abfolge

Tiefe γ γ ’ ϕ c Es

[m] [kN/m‡] [kN/m‡] [°] [kN/m†] [MN/m†] Bezeichnung

118.01 25.0 15.0 42.5 100.0 10000.0 Betonplatte
117.86 20.0 12.0 37.5 0.0 60.0 Tragschicht
115.00 19.0 11.0 25.0 7.5 12.0 Oberer Zwischenhorizont

<115.00 19.0 11.0 35.0 0.0 60.0 Mittlere kiesig-sandige Abfolge
Oberkante Gelände = 118.26 m

Boden Tiefe γ γ ’ ϕ c Es

[m] [kN/m‡] [kN/m‡] [°] [kN/m†] [MN/m†] Bezeichnung

118.01 25.0 15.0 42.5 100.0 10000.0 Betonplatte
117.86 20.0 12.0 37.5 0.0 60.0 Tragschicht
115.00 19.0 11.0 25.0 7.5 12.0 Oberer Zwischenhorizont

<115.00 19.0 11.0 35.0 0.0 60.0 Mittlere kiesig-sandige Abfolge
Oberkante Gelände = 118.26 m

Anlage 3.1
Wohnanlage Untere Hauptstr. 126 & 128 Herxheim - Haus 1 und 2

   

Grundbruch- u. Setzungsberechnung nach EC-07
Keller/TG - Einzelfundamentgründung, a:b = 1

Datengrundlage: RKB 1 & DPH 1
Gründungstiefe: mind. 117,46 m +NN



zul σ = σ0f,k / (γR,v • γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 • 1.40) = σ0f,k / 1.95
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.30

30.00 0.50 147.5 73.8 1.01 25.0 7.50 11.00 9.95 4.83 1.47

30.00 0.60 150.2 90.1 1.16 25.0 7.50 11.00 9.95 5.25 1.61

30.00 0.70 152.9 107.1 1.30 25.0 7.50 11.00 9.95 5.65 1.74

30.00 0.80 155.6 124.5 1.43 25.0 7.50 11.00 9.95 6.01 1.88

30.00 0.90 158.3 142.5 1.56 25.0 7.50 11.00 9.95 6.36 2.01

30.00 1.00 161.0 161.0 1.69 25.0 7.50 11.00 9.95 6.69 2.15

30.00 1.10 163.7 180.1 1.81 25.0 7.50 11.00 9.95 7.01 2.28

30.00 1.20 166.4 199.7 1.93 25.0 7.50 11.00 9.95 7.32 2.41

30.00 1.30 169.1 219.8 2.05 25.0 7.50 11.00 9.95 7.61 2.55

30.00 1.40 171.7 240.4 2.16 25.0 7.50 11.00 9.95 7.90 2.68

30.00 1.50 174.4 261.6 2.27 25.0 7.50 11.00 9.95 8.18 2.82

a
[m]

b
[m]

zul σ
[kN/m†]

zul R
[kN/m]

s
[cm]

cal ϕ
[°]

cal c
[kN/m†]

γ 2

[kN/m‡]
σ Ü

[kN/m†]
t g

[m]
UK LS

[m]

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
100.0   100.0

110.0   110.0

120.0   120.0

130.0   130.0

140.0   140.0

150.0   150.0

160.0   160.0

170.0   170.0

0.8 cm 

1.0 cm 

1.2 cm 

1.4 cm 

1.6 cm 

1.8 cm 

2.0 cm 

Fundamentbreite b [m]

au
fn

eh
m

b
ar

e
r 

S
oh

ld
ru

ck
 [

kN
/m

†
]

Spannungsverlauf (b = 1.50 m)

118.26

118.01
117.86

115.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

GS = 117.46
125.0

113.1

95.5

84.6

77.0

70.8

65.3

60.4

56.0

52.0

48.4

45.2

42.2

39.5

37.1

34.9

32.9

31.0

29.3

27.8

26.4

25.1

23.8

22.7

21.7

20.7

19.8

19.0

18.2

17.5

16.8

16.1

15.5

15.0

14.4

13.9

13.1

13.5

Betonplatte
Tragschicht

Oberer Zwischenhorizont

Mittlere kiesig-sandige Abfolge

GGU-FOOTING / Version 8.34 / 28.11.2018
Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 30.00 m)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.300

γ(G,Q) = 0.300 • γQ + (1 - 0.300) • γG

γ(G,Q) = 1.395
Oberkante Gelände = 118.26 m
Gründungssohle = 117.46 m
Grundwasser = 118.26 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

aufnehmbarer Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.50 m)

118.26
118.01
117.86

115.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

GS = 117.46

max dphi = 0.0 °

Betonplatte
Tragschicht

Oberer Zwischenhorizont

Mittlere kiesig-sandige Abfolge

Tiefe γ γ ’ ϕ c Es

[m] [kN/m‡] [kN/m‡] [°] [kN/m†] [MN/m†] Bezeichnung

118.01 25.0 15.0 42.5 100.0 10000.0 Betonplatte
117.86 20.0 12.0 37.5 0.0 60.0 Tragschicht
115.00 19.0 11.0 25.0 7.5 12.0 Oberer Zwischenhorizont

<115.00 19.0 11.0 35.0 0.0 60.0 Mittlere kiesig-sandige Abfolge
Oberkante Gelände = 118.26 m

Boden Tiefe γ γ ’ ϕ c Es

[m] [kN/m‡] [kN/m‡] [°] [kN/m†] [MN/m†] Bezeichnung

118.01 25.0 15.0 42.5 100.0 10000.0 Betonplatte
117.86 20.0 12.0 37.5 0.0 60.0 Tragschicht
115.00 19.0 11.0 25.0 7.5 12.0 Oberer Zwischenhorizont

<115.00 19.0 11.0 35.0 0.0 60.0 Mittlere kiesig-sandige Abfolge
Oberkante Gelände = 118.26 m

Anlage 3.2
Wohnanlage Untere Hauptstr. 126 & 128 Herxheim - Haus 1 und 2

   

Grundbruch- u. Setzungsberechnung nach EC-07
Keller/TG - Streifenfundamentgründung, a = 30 m

Datengrundlage: RKB 1 & DPH 1
Gründungstiefe: mind. 117,46 m +NN



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert
zul σ = σ0f,k / (γR,v • γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 • 1.40) = σ0f,k / 1.95
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.30

1.00 1.00 211.7 211.7 1.10 25.0 7.50 11.00 9.95 3.98 2.15

1.10 1.10 213.5 258.3 1.19 25.0 7.50 11.00 9.95 4.21 2.28

1.20 1.20 215.3 310.0 1.27 25.0 7.50 11.00 9.95 4.44 2.41

1.30 1.30 228.4 386.0 1.43 26.9 * 5.50 11.00 9.95 4.73 2.66

1.40 1.40 248.2 486.4 1.63 28.1 * 4.75 11.00 9.95 5.07 2.88

1.50 1.50 273.8 616.1 1.89 29.2 * 4.21 11.00 9.95 5.45 3.12

1.60 1.60 293.8 752.2 2.11 30.0 * 3.83 11.00 9.95 5.79 3.34

1.70 1.70 290.6 839.9 2.17 29.9 * 3.60 11.00 9.95 5.98 3.49

1.80 1.80 290.1 939.8 2.25 29.9 * 3.40 11.00 9.95 6.18 3.65

1.90 1.90 290.6 1049.1 2.33 30.0 * 3.21 11.00 9.95 6.38 3.81

2.00 2.00 290.3 1161.2 2.40 30.0 * 3.05 11.00 9.95 6.58 3.97

2.10 2.10 291.7 1286.5 2.48 30.0 * 2.91 11.00 9.95 6.78 4.13

2.20 2.20 292.7 1416.6 2.56 30.0 * 2.77 11.00 9.95 6.98 4.29

2.30 2.30 293.2 1551.0 2.63 30.0 * 2.65 11.00 9.95 7.17 4.44

2.40 2.40 293.3 1689.6 2.70 29.9 * 2.55 11.00 9.95 7.35 4.60

2.50 2.50 295.9 1849.3 2.79 30.0 * 2.44 11.00 9.95 7.55 4.76

2.60 2.60 298.3 2016.3 2.88 30.0 * 2.35 11.00 9.95 7.75 4.92

2.70 2.70 300.5 2190.3 2.97 30.0 * 2.26 11.00 9.95 7.95 5.08

2.80 2.80 302.5 2371.5 3.05 30.0 * 2.18 11.00 9.95 8.14 5.24

2.90 2.90 304.4 2559.6 3.13 30.0 * 2.10 11.00 9.95 8.33 5.39

3.00 3.00 306.1 2754.7 3.21 30.0 * 2.04 11.00 9.95 8.52 5.55

a
[m]

b
[m]

zul σ
[kN/m†]

zul R
[kN]

s
[cm]

cal ϕ
[°]

cal c
[kN/m†]

γ 2

[kN/m‡]
σ Ü

[kN/m†]
t g

[m]
UK LS

[m]

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
180.0   180.0

190.0   190.0

200.0   200.0

210.0   210.0

220.0   220.0

230.0   230.0

240.0   240.0

250.0   250.0

260.0   260.0

270.0   270.0

280.0   280.0

290.0   290.0

300.0   300.0

1.0 cm 

1.2 cm 

1.4 cm 

1.6 cm 

1.8 cm 

2.0 cm 

Fundamentbreite b [m]

au
fn

eh
m

b
ar

e
r 

S
oh

ld
ru

ck
 [

kN
/m

†
]

Spannungsverlauf (b = 3.00 m)

118.76

118.51
118.36

116.30

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

GS = 117.96
219.4

210.6

181.3

152.3

130.6

114.9

103.1

93.7

86.0

79.3

73.5

68.2

63.4

59.1

55.1

51.4

48.0

44.9

42.0

39.3

36.9

34.6

32.5

30.6

28.8

27.2

25.7

24.3

23.0

21.7

20.6

19.6

18.6

17.7

16.8

16.0

15.3

14.6

13.6

Betonplatte
Tragschicht

Oberer Zwischenhorizont

Mittlere kiesig-sandige Abfolge

GGU-FOOTING / Version 8.34 / 28.11.2018
Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.300

γ(G,Q) = 0.300 • γQ + (1 - 0.300) • γG

γ(G,Q) = 1.395
Oberkante Gelände = 118.76 m
Gründungssohle = 117.96 m
Grundwasser = 118.76 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

aufnehmbarer Sohldruck
Setzungen

System (b = 1.00 m)

118.76

118.51
118.36

116.30

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

GS = 117.96

max dphi = 5.0 °

Betonplatte
Tragschicht

Oberer Zwischenhorizont

Mittlere kiesig-sandige Abfolge

Tiefe γ γ ’ ϕ c Es

[m] [kN/m‡] [kN/m‡] [°] [kN/m†] [MN/m†] Bezeichnung

118.51 25.0 15.0 42.5 100.0 10000.0 Betonplatte
118.36 20.0 12.0 37.5 0.0 60.0 Tragschicht
116.30 19.0 11.0 25.0 7.5 12.0 Oberer Zwischenhorizont

<116.30 19.0 11.0 35.0 0.0 60.0 Mittlere kiesig-sandige Abfolge
Oberkante Gelände = 118.76 m

Boden Tiefe γ γ ’ ϕ c Es

[m] [kN/m‡] [kN/m‡] [°] [kN/m†] [MN/m†] Bezeichnung

118.51 25.0 15.0 42.5 100.0 10000.0 Betonplatte
118.36 20.0 12.0 37.5 0.0 60.0 Tragschicht
116.30 19.0 11.0 25.0 7.5 12.0 Oberer Zwischenhorizont

<116.30 19.0 11.0 35.0 0.0 60.0 Mittlere kiesig-sandige Abfolge
Oberkante Gelände = 118.76 m

Anlage 3.3
Wohnanlage Untere Hauptstr. 126 & 128 Herxheim - Haus 3

   

Grundbruch- u. Setzungsberechnung nach EC-07
Keller/TG - Einzelfundamentgründung, a:b = 1

Datengrundlage: RKB 6 & DPH 6
Gründungstiefe: mind. 117,96 m +NN



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert
zul σ = σ0f,k / (γR,v • γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 • 1.40) = σ0f,k / 1.95
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.30

30.00 0.50 147.5 73.8 0.89 25.0 7.50 11.00 9.95 4.83 1.47

30.00 0.60 150.2 90.1 1.01 25.0 7.50 11.00 9.95 5.25 1.61

30.00 0.70 152.9 107.1 1.13 25.0 7.50 11.00 9.95 5.65 1.74

30.00 0.80 155.6 124.5 1.24 25.0 7.50 11.00 9.95 6.01 1.88

30.00 0.90 158.3 142.5 1.34 25.0 7.50 11.00 9.95 6.36 2.01

30.00 1.00 161.0 161.0 1.45 25.0 7.50 11.00 9.95 6.69 2.15

30.00 1.10 163.7 180.1 1.54 25.0 7.50 11.00 9.95 7.01 2.28

30.00 1.20 166.4 199.7 1.64 25.0 7.50 11.00 9.95 7.32 2.41

30.00 1.30 180.9 235.2 1.86 26.9 * 5.50 11.00 9.95 7.84 2.66

30.00 1.40 200.3 280.4 2.15 28.1 * 4.75 11.00 9.95 8.44 2.88

30.00 1.50 225.1 337.6 2.51 29.2 * 4.21 11.00 9.95 9.12 3.12
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Spannungsverlauf (b = 1.50 m)
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GS = 117.96
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67.2
62.5
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37.9
35.9
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30.8
29.3
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25.6
24.5
23.5
22.5
21.7
20.8
20.1
19.3
18.6
18.0
17.4
16.8
16.3
15.8
15.3

14.5

Betonplatte
Tragschicht

Oberer Zwischenhorizont

Mittlere kiesig-sandige Abfolge

GGU-FOOTING / Version 8.34 / 28.11.2018
Berechnungsgrundlagen:
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 30.00 m)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.300

γ(G,Q) = 0.300 • γQ + (1 - 0.300) • γG

γ(G,Q) = 1.395
Oberkante Gelände = 118.76 m
Gründungssohle = 117.96 m
Grundwasser = 118.76 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

aufnehmbarer Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.50 m)

118.76

118.51
118.36

116.30

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

GS = 117.96

max dphi = 5.0 °

Betonplatte
Tragschicht

Oberer Zwischenhorizont

Mittlere kiesig-sandige Abfolge

Tiefe γ γ ’ ϕ c Es

[m] [kN/m‡] [kN/m‡] [°] [kN/m†] [MN/m†] Bezeichnung

118.51 25.0 15.0 42.5 100.0 10000.0 Betonplatte
118.36 20.0 12.0 37.5 0.0 60.0 Tragschicht
116.30 19.0 11.0 25.0 7.5 12.0 Oberer Zwischenhorizont

<116.30 19.0 11.0 35.0 0.0 60.0 Mittlere kiesig-sandige Abfolge
Oberkante Gelände = 118.76 m

Boden Tiefe γ γ ’ ϕ c Es

[m] [kN/m‡] [kN/m‡] [°] [kN/m†] [MN/m†] Bezeichnung

118.51 25.0 15.0 42.5 100.0 10000.0 Betonplatte
118.36 20.0 12.0 37.5 0.0 60.0 Tragschicht
116.30 19.0 11.0 25.0 7.5 12.0 Oberer Zwischenhorizont

<116.30 19.0 11.0 35.0 0.0 60.0 Mittlere kiesig-sandige Abfolge
Oberkante Gelände = 118.76 m

Anlage 3.4
Wohnanlage Untere Hauptstr. 126 & 128 Herxheim - Haus 3

   

Grundbruch- u. Setzungsberechnung nach EC-07
Keller/TG - Streifenfundamentgründung, a = 30 m

Datengrundlage: RKB 6 & DPH 6
Gründungstiefe: mind. 117,96 m +NN
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FIRU GfI 

Höhe EG), in einer Höhe von 5,2 m über Grund (entspricht ca. Höhe 1. OG) und 
in einer Höhe von 8,0 m über Grund (entspricht ca. Höhe 2. OG) durchgeführt. 
Zusätzlich werden die Verkehrslärmeinwirkungen geschossweise für die geplante 
Bebauung berechnet.  

Die Berechnungsergebnisse sind in Karte 1 – 3 für den Tag und in Karte 4 - 6 für 
die Nacht dargestellt.  
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FIRU GfI 

Alle Fassadenabschnitte, an denen die prognostizierten Verkehrslärmeinwirkun-
gen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) am Tag und 
54 dB(A) in der Nacht einhalten, sind als wohnverträglich zu beurteilen.  

Überschreitungen von Orientierungswerten sind der Abwägung zugänglich und 
können zugelassen werden, wenn die Überschreitungen durch planerische Maß-
nahmen oder passiven Schallschutz kompensiert werden. 

Dort, wo die prognostizierten Verkehrslärmeinwirkungen die Orientierungswerte 
der DIN 18005 für Dorfgebiete von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht 
überschreiten, sind entsprechende Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. We-
gen der örtlichen Verhältnisse (Abstände zwischen Verkehrstrassen und geplan-
ter Bebauung/ Höhe der geplanten Bebauung) sind wirksame aktive Schall-
schutzmaßnahmen zur Abschirmung der Verkehrsgeräusche nicht möglich. Es 
wird die Festsetzung von passivem Lärmschutz empfohlen. Ein Festsetzungsvor-
schlag zum passiven Schallschutz ist in Kapitel 3 formuliert. 

Vor allem im Nachtzeitraum sind für die Südfassaden der Häuser 1 und 2 Lärm-
schutzmaßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass die hohen Verkehrs-
lärmeinwirkungen auf ein verträgliches Maß reduziert werden. 

An den Südfassaden der Häuser 1 und 2 wird die Schwelle zur Gesundheitsge-
fährdung von 60 dB(A) in der Nacht erreicht. Im Obergeschoss und im Dachge-
schoss von Haus 2 sind an der Südostfassade Schlafräume vorgesehen. Für die 
geplanten Schlafräume mit Fenstern an der Südfassade wird empfohlen, jeweils 
ein weiteres Fenster an der deutlich weniger von Verkehrslärmeinwirkungen be-
troffenen Ostfassade einzuplanen.  
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Festsetzungsvorschlag passiver Schallschutz: 

„Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die 
Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hoch-
bau – Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Die 
erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben sich 
nach DIN 4109-1 (Januar 2018) unter Berücksichtigung des maßgeblichen Au-
ßenlärmpegels und der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung 
(Gleichung 6): 

R´w,ges = La - KRaumart 

Dabei ist 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume 
in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

La der Maßgebliche Außenlärmpegel nach Punkt 4.4.5 der 
DIN 4109-2 (Januar 2018). 

Mindestens einzuhalten sind: 

R´w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

R´w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume 
in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume 
und Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R´w,ges > 50 dB sind die An-
forderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges sind in 
Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenflä-
che eines Raumes SS zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 (Januar 
2018), Gleichung 32 mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung 33 zu korrigieren. 
Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert 
sind, siehe DIN 4109-2 (Januar 2018), 4.4.1. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, 
soweit nachgewiesen wird, dass – insbesondere bei gegenüber den Lärmquellen 
abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere 
gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges erforderlich sind.“ 
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Die Festsetzungen beziehen sich auf die von Überschreitungen betroffenen Fas-
sadenabschnitte. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Planzeichnung 
oder in den Plänen zur Festsetzung zu kennzeichnen. 

 















Gabriel Weßbecher
Rechteck
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Verbleibendes Fachwerkhaus Nr. 128

Ehemaliger Standort Nr. 126

Blick in den bestehenden Innenhof
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angenommen werden können. Folgend sind die Werte für den Maßnahmenbereich in Herxheim
gewählt:

[mm/a]
- Niederschlagshöhe P = 700
- Potentielle Verdunstung ETp = 650
- Mittlere jährliche Abflusshöhe RD =   90
- Mittlere Jährliche Grundwasserneubildung GWN = 180
- Mittlere jährliche tatsächliche Verdunstungshöhe ETa = 430

Diese Aufteilung entspricht der NatUrWB-Referenz:

Quelle: www.naturwb.de

Das hydrologische Dreieck stellt das Verhältnis der Werte zueinander graphisch dar. Die Werte
sind durch Parallelverschiebung ablesbar:

Quelle: www.naturwb.de

Für einzelne Flächen werden die Aufteilungsfaktoren anteilig angegeben. Diese sind definiert als
abflusswirksam a, grundwasserneubildend g und verdunstend v.
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Folgende Fälle sind in deren Wasserbilanz verglichen:

- Unbebaut – die Bilanz des theoretischen Urzustands des Gebietes, der „Zustand der
grünen Wiese ohne Eingriffe durch bauliche Maßnahmen“

- Variante 1 – die Bilanz gemäß der Planung in Anlage 7, wobei das Gebäude im Norden mit
einem Flachdach aus Metall / Glas eingedeckt ist. Die Zuflüsse führen in die geplanten
Rigolen gemäß Anlage 8.

- Variante 2 – die Bilanz gemäß der Planung in Anlage 7, wobei das Gebäude im Norden mit
einem Flachdach und intensiver Dachbegrünung eingedeckt ist. Die Zuflüsse führen in die
geplanten Rigolen gemäß Anlage 8.

- Variante 3 – die Bilanz gemäß der Planung in Anlage 7, wobei das Gebäude im Norden mit
einem Flachdach und intensiver Dachbegrünung eingedeckt ist. Die Zuflüsse führen in die
geplanten Rigolen gemäß Anlage 8. Zudem wird eine Regenwasserzisterne mit 6 m³
Nutzvolumen zur Gartenbewässerung und Grauwassernutzung vorgeschaltet – Entnahme
ca. 15 l/d je Einwohner.

- Variante 4 – die Bilanz gemäß der Planung in Anlage 7, wobei das Gebäude im Norden mit
einem Flachdach aus Metall / Glas eingedeckt ist. Die Zuflüsse werden direkt abgeleitet.
Diese Variante dient zum Vergleich der vorherigen Varianten.

Erläuterung der Grafiken:

Die Tabelle „Zusammenfassung der Ergebnisse“ (Seite 1 Wasserbilanz) listet die absoluten Werte
von Direktabfluss, Grundwasserneubildung und Verdunstung auf.

Der „Vergleich der Wasserbilanzen“ (Seite 1) zeigt graphisch die absolute Menge in mm/a der
Wasserbilanzen gemäß der Tabelle „Zusammenfassung der Ergebnisse“:
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Der Graph „Abweichung vom unbebauten Zustand“ (Seite 1) stellt die Veränderung der
Wasserbilanz durch bauliche Flächenveränderungen dar. Je geringer die Abweichung, desto
näher befindet sich die Wasserbilanz dem theoretisch unbebauten Zustand:

Vgl. Anlage 3.3 – Wasserbilanz

Zusammenfassung:
Die Änderung der Flächennutzung im Rahmen der Erschließung, hat eine Veränderung der
Wasserbilanz zur Folge.

Durch Bebauung steigt im Allgemeinen der Abfluss a. Dies ist bei der Betrachtung von Variante 4
deutlich ersichtlich. Versiegelung verringert die Versickerung g und durch den erhöhten Abfluss a
verringert sich meist die Verdunstung v.

Variante 1, 2 und 3 zeigen durch die Einleitung der Niederschlagsabflüsse in die Rigolen, dass der
Gebietsabfluss gegenüber dem Urzustand verringert wird. Dies ist generell als positiv einzuordnen,
da Wasser an Ort und Stelle zu behalten klimatisch eine hohe Bedeutung hat.
Durch die Einleitung in die Rigolen und die zur Versickerung günstigen Durchlässigkeiten der
anstehenden Böden, steigt die Grundwasserneubildung g an.
In beiden Fällen handelt es sich um Verbesserung der Umstände im wasserwirtschaftlichen Sinne.

Entscheidend ist folgend die Betrachtung der Verdunstungsanteile der Varianten.
Bei Variante 1 fließt ein Großteil der befestigten Flächen, einschließlich der Dachflächen, über die
Gebäudeentwässerung in die Rigolen zur Versickerung. Somit besteht wenig Chance das Wasser
an der Oberfläche zur Verdunstung zu bringen.
Variante 2 verdeutlicht die Wirksamkeit der intensiven Dachbegrünung (Aufbau mind. 10 cm) zur
Erhöhung der Verdunstung. Das Niederschlagswasser kann hier durch die Bepflanzung
verdunstet, zurückgehalten und verzögert abgeleitet werden. Anschließend erfolgen die Reinigung
und Versickerung in den Rigolen. Dies hat eine Erhöhung der Verdunstung von 12,1 % gegenüber
der Variante 1 zur Folge.
Variante 3 deutet die Wirksamkeit der Regenwassernutzung an. Diese kann, vor allem im
nördlichen Garten- / Grünbereich zum Einsatz kommen. Außenwasserhähne zur Bewässerung,
sowie Grauwassernutzung (Toilettenspülung, etc.) Tragen zur Verdunstung bei und schonen den
Verbrauch von frischem Trinkwasser.

Ziel war es aufzuzeigen, wie wirksam der Einsatz der geplanten Anlagen zur Bewirtschaftung von
Niederschlagswasser eingesetzt werden kann.
Variante 4 zeigt auf, was gerade im Altortbereich dem bisher üblichen Entwässerungssystem von
Privatgrundstücken entspricht. Während hierbei Niederschlagswasser gesammelt und abgeleitet
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wird, ist es gemäß Variante 3 möglich durch Verdunstung, Verwertung und Versickerung, sowie
der zeitweisen Rückhaltung den Gebietsabfluss zu verringern und mehr als bislang zu Versickern.

Optional kann die Möglichkeit betrachtet werden, gerade im nördlichen Bereich des Bauvorhabens,
Fallrohre und Hofflächen an der Oberfläche in das private Grün zu entwässern. Die anschließende
Versickerung in die darunterliegenden Rigolen (Mulden-Rigolen-System) reinigt das Wasser durch
die belebte Bodenzone und benötigt keine technische Filter. Auf dem Weg dort hin wird die
Verdunstung weiter erhöht.

Beispiele zur offenen Wasserführung - Quelle: ibbeck, Wuppertal

Die Betrachtung der Wasserführung ist somit im aktuell möglichen Umfang erbracht. Weitere
Maßnahmen und deren Machbarkeit sind im Rahmen der weiteren Objektplanung zu prüfen und
mit der oberen Wasserbehörde abzustimmen.

Programmgrundlage: „Wasserbilanz-Expert (WABILA)“ – copyright © Fachhochschule Münster 2017
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